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Pressemitteilung 51/2010  
 

Dreistes Abkassieren mit falschen Abmahnungen 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Email-Mahnungen der 
“Grevenreuth AG“ 

Frankfurt, 22.6.2010 In den letzten Wochen haben viele Verbraucher un-

gewöhnliche Email-Post erhalten. Den Adressaten wird vorgeworfen, sie 

hätten illegal Musikstücke aus dem Netz heruntergeladen und damit ei-

nen Urheberrechtsverstoß begangen.  Zur Vermeidung juristischer 

Schritte sollen die Empfänger der Mails binnen drei Tagen 50 Euro zah-

len. Gedroht wird mit erheblichen Anwalts- und Gerichtskosten, 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Eintragung in Schuldnerverzeich-

nisse und dem Verlust der Kreditwürdigkeit. Sogar von einer hohen 

Geld- oder Gefängnisstrafe ist die Rede. An dieser sonderbaren Email 

einer gewissen „Grevenreuth AG“ aus Osnabrück scheint wirklich nichts 

zu stimmen. Sie kann getrost ignoriert und in den virtuellen Papierkorb 

verbannt werden.  

Doch Vorsicht: Es gibt auch Abmahnungen wegen Urheberrecht, die  

sehr ernst zu nehmen sind. In diesen Fällen muss unverzüglich reagiert 

werden.  

Verbraucher, die tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung begangen haben, 
erhalten normalerweise mehrseitige Anwaltsschreiben, in denen auch detail-
liert dargelegt wird, wann welcher Titel heruntergeladen worden sein soll. Die-
sen Schreiben ist regelmäßig eine bereits vorformulierte Unterlassungserklä-
rung beigefügt. Auch wird unter Nennung der eigenen IP-Adresse dargelegt, 
dass der Download vom heimischen Rechner erfolgt ist. „Seriös vorgeworfene 
Urheberrechtsverletzungen – beispielsweise wegen des widerrechtlichen 
Downloads bzw. Uploads von Film- oder Musiktiteln über Internettauschbör-
sen (Filesharing- oder Peer-To-Peer-Netzwerke) – müssen Verbraucher sehr 
ernst nehmen“, so Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht bei der 
Verbraucherzentrale Hessen. „Fristen sind hier oft knapp gesetzt und häufig 
geht es um recht hohe Streitwerte“, so Lassek weiter. Die Verbraucherzentrale 
Hessen empfiehlt deshalb, in solchen Fällen einen spezialisierten Fachanwalt 
aufzusuchen.  

Im Falle der “Grevenreuth AG“ fehlt es jedoch an jeglichen Details in der Mail. 
Mit der unpersönlichen Anrede “sehr geehrte Damen und Herren“ beginnt die 
Email, mit der die Grevenreuth AG vorgibt, sie handele im Auftrag von Univer-
sal Music. Man habe festgestellt, dass über die IP-Adresse des  Empfängers 
häufig urheberrechtliches Material in Form von Musik herunter geladen wor-
den sei. Zur Vermeidung weiterer Schritte werden nun die Abgabe einer Un-
terlassungserklärung sowie die Zahlung eines „Mahngeldes“ in Höhe von 50 
Euro verlangt. Das eigentliche Vergehen wird überhaupt nicht spezifiziert.  
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Ferner soll der Angeschriebene die geforderte Unterlassungserklärung selbst 
formulieren. Auch ist das Unternehmen nach Recherchen der Verbraucher-
zentrale Hessen überhaupt nicht ausfindig zu machen. Einen Marienweg in 
Osnabrück gibt es nicht und auch die in der Email angegebene Telefonnum-
mer ist tot. 

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Hessen handelt es sich hierbei 
um Abzocke dreister Trittbrettfahrer. Betroffene Verbraucher können daher 
Strafanzeige wegen (versuchten) Betruges stellen und die Mahnung getrost 
ignorieren.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher/innen: 

• Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr unter 0900 1 972010. 1,75 
€ pro Minute aus dem Festnetz der DTAG; andere (Mobilfunk-) Netzbetreiber 

können zusätzliche Kosten berechnen. 

• Hessenweites Servicetelefon der Verbraucherzentrale Hessen e.V.: 

0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Tele-

kom AG – andere (Mobilfunk-) Netzbetreiber können zusätzliche Kosten 

berechnen; ab 1.3.2010 maximal 0,42 € aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1·  Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karlstraße 2 · 
Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · Darm-
stadt/Region Starkenburg, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 
29  · Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


